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RS OGH 1956/8/29 1Ob418/56
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.08.1956

Norm

EO §36 Ad

EO §42

Rechtssatz

Keine Aufschiebung der Exekution wegen einer auf § 36 EO gestützten Klage, mit der geltend gemacht wird, daß die

Person, gegen die sich der Vollzug richtet (Lohnabzug durch den Drittschuldner) gar nicht mit dem Verp;ichteten

identisch sei (Klage des Dritten).
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